3. SEPTEMBER 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 17. September 2010 über das Muster und die Anwendungsvorschriften der standardisierten Checkliste zur Feststellung von Hinweisen auf Anzeichen eines kürzlichen Drogenkonsums im Verkehr


(Belgisches Staatsblatt vom 23. Mai 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST MOBILITÄT UND TRANSPORTWESEN


3. SEPTEMBER 2024 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 17. September 2010 über das Muster und die Anwendungsvorschriften der standardisierten Checkliste zur Feststellung von Hinweisen auf Anzeichen eines kürzlichen Drogenkonsums im Verkehr


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des am 16. März 1968 koordinierten Gesetzes über die Straßenverkehrspolizei, insbesondere des Artikels 61bis § 2 Nr. 1, ersetzt durch das Gesetz vom 31. Juli 2009;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 17. September 2010 über das Muster und die Anwendungsvorschriften der standardisierten Checkliste zur Feststellung von Hinweisen auf Anzeichen eines kürzlichen Drogenkonsums im Verkehr;

	Aufgrund der Beteiligung der Regionalregierungen;

	Aufgrund der Stellungnahmen der Finanzinspektoren vom 2. April 2024 und 30. April 2024;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 76.582/4 des Staatsrates vom 19. Juni 2024, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Auf Vorschlag des Ministers der Wirtschaft und des Ministers der Justiz


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - Artikel 2 Absatz 2 des Königlichen Erlasses vom 17. September 2010 über das Muster und die Anwendungsvorschriften der standardisierten Checkliste zur Feststellung von Hinweisen auf Anzeichen eines kürzlichen Drogenkonsums im Verkehr wird wie folgt ersetzt:

	"Als Hinweis auf Anzeichen für kürzlich erfolgten Konsum einer der in Artikel 37bis § 1 Nr. 1 des Gesetzes vom 16. März 1968 über die Straßenverkehrspolizei erwähnten Substanzen gelten:

	1. mindestens drei angekreuzte Anzeichen auf der standardisierten Checkliste, verteilt auf mindestens zwei verschiedene Rubriken in Teil A; oder

	2. mindestens ein angekreuztes Anzeichen in Teil B der standardisierten Checkliste."




	Art. 2 - Die Anlage um selben Erlass wird wie folgt ersetzt:

"Anlage zum Königlichen Erlass vom 17. September 2010 über das Muster und die Anwendungsvorschriften der standardisierten Checkliste zur Feststellung von Hinweisen auf Anzeichen eines kürzlichen Drogenkonsums im Verkehr

STANDARDISIERTE CHECKLISTE - SPEICHELTEST DROGEN

(Gemäß Artikel 61bis § 1 des Gesetzes über den Straßenverkehr)
	
	Mutmaßlicher Urheber eines Verkehrsunfalls oder jede Person, die dazu beigetragen haben kann, diesen Unfall zu verursachen, selbst wenn sie Opfer dieses Unfalls ist.
(In diesem Fall kann der Speicheltest sofort vorgenommen werden, ohne die Checkliste durchzugehen.)



	
	Führer/Begleiter zeigt an einem öffentlichen Ort körperliche Anzeichen des Konsums einer der in Artikel 37bis § 1 Nr. 1 des Gesetzes über den Straßenverkehr erwähnten Substanzen.



	
	Person, die sich an einem öffentlichen Ort dazu anschickt, ein Fahrzeug oder ein Reittier zu führen oder einen Führer zu Schulungszwecken zu begleiten, zeigt körperliche Anzeichen des Konsums einer der in Artikel 37bis § 1 Nr. 1 des Gesetzes über den Straßenverkehr erwähnten Substanzen.



TEIL A

	AUGEN
Glänzende Augen	
Tränende Augen	
Glasige Augen	
Blutunterlaufene Augen	
Verengte Pupillen	
Erweiterte Pupillen	
Träge Pupillenreaktion auf Licht	
Keine Pupillenreaktion auf Licht	
Lichtüberempfindlichkeit	
Zitternde Augenlider	
Hängende Augenlider	

GESICHT
Trockener Mund / trockene Lippen	
Trockener Speichel rund um den Mund	
Geschädigtes Gebiss (bräunliche, schwarz verfärbte, fehlende, lockere Zähne)	

Zähneknirschen	
Vorhandensein des Produkts an den Nasenlöchern	
Blasser Teint	
Wiederholtes Schniefen	

VERHALTEN
Unruhig/nervös	
Verbale/körperliche Aggression	
Geistige Verwirrung	
Apathie	
Müdigkeit	
	
	GEMÜTSZUSTAND
Euphorie	
Tränen	
Stimmungsschwankungen (launisch) 	

SPRACHE
Stammeln/Stottern	
Ständig wiederholte Äußerungen	
Redeschwall	

GANG
Hüpfend	
Zu selbstsicher/entschlossen	
Gleichgewichtsstörungen (Halt suchend, schwankend, strauchelnd)	

SONSTIGES
Sichtbar pulsierende Adern	
Zitternde Gliedmaßen (Hände, Arme, Beine)	
Zeitliche und räumliche Desorientierung	
Schwitzen	
Muskelzucken	
Gesteigerte Reflexe	
Verlangsamte Reflexe	



	ARTIKEL 35 GESETZ ÜBER DEN STRASSENVERKEHR
Andere Anzeichen eines Zustands der Trunkenheit, der unter anderem auf den Genuss von Drogen oder Medikamenten zurückzuführen ist (genauer anzugeben):




	


	





















	


NB: Sind in Teil A mindestens drei Anzeichen, verteilt auf mindestens zwei verschiedene Rubriken, angekreuzt, erfolgt ein Speicheltest, egal ob ein oder mehrere Anzeichen in Teil B angekreuzt sind.


TEIL B

	Gibt spontan an, in den letzten 12 Stunden Drogen konsumiert zu haben.
Geruch des Produkts (Cannabis, chemisch).
Im Besitz von Drogen oder Konsummaterial.
Ein Screening mit einem Drogentestgerät zeigt das Vorhandensein einer der in Artikel 37bis § 1 Nr. 1 des Gesetzes über den Straßenverkehr erwähnten Substanzen an.
Weigerung, an der standardisierten Checkliste mitzuarbeiten (z.B. Weigerung, die Sonnenbrille abzunehmen, oder Verweigerung eines Tests mit einem Drogentestgerät).
	








NB: Ist in Teil B mindestens ein Anzeichen angekreuzt, erfolgt ein Speicheltest, egal ob ein oder mehrere Anzeichen in Teil A angekreuzt sind."


	Art. 3 - Vorliegender Erlass tritt am ersten Tag des Monats nach Ablauf einer Frist von zehn Tagen, die am Tag nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt beginnt, in Kraft.



	Art. 4 - Die für Straßenverkehr beziehungsweise Justiz zuständigen Minister sind, jeweils für ihren Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 3. September 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Mobilität
G. GILKINET

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

